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Düngeverordnung 2020 & Landesdüngeverordnung 2021 
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…erst bei Überschreitung der 
„wesentlichen Nährstoffmengen“:

 Gilt ab einer Betriebsgröße von 3 ha in grünen Gebieten (DüV 2020)!

 Gilt ab einer Betriebsgröße von 1 ha in roten Gebieten (LDüV 2021)!

Düngeverordnung 2020 
Ab welcher Trestermenge wird die DüV relevant?
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DüV 2020
Möglichkeiten der Ausbringung von Trester

Berechnung 
der Trestermenge:
= ca. 20 % der 
Traubenmenge/ha

Beispiel:
12 t Trauben/ha
= 2,4    t/ha Trester
= 4,8 m³/ha Trester

(Trester: 1 t = 2 m³)

Nährstoffgehalte 
in der Frischmasse:

N-Gesamt: 7,4 kg/t

P2O5-Gesamt: 2,3 kg/t
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1. N-Düngebedarfsermittlung & N-Düngeplanung

2. P2O5-Düngebedarfsermittlung & P2O5-Düngeplanung

3. Betrieblicher Nährstoffeinsatz

1.2.

3.

DüV 2020
Trester-Dreijahresgabe (> 50 kg N/ha) = Dokumentation
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DüV 2020
Trester-Dreijahresgabe (> 50 kg N/ha) = Dokumentation
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DüV 2020
Trester-Nährstoffgehalte dokumentieren! 

www.wasserschutzberatung.rlp.de:
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 Das Aufbringen von N- und P2O5-haltigen Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln darf nicht erfolgen, wenn 
der Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt ist. 

 Sind diese Bodenzustände gegeben, dürfen im Weinbau
KEINE Komposte, Miste, Trester oder 
Bodenabdeckungen wie Stroh und Holzhäcksel 
ausgebracht werden.

 Lediglich Kalkdünger mit einem Gehalt von weniger als 2 % Phosphat
dürfen auf gefrorenen Böden aufgebracht werden, 
sofern Abschwemmungen nicht auftreten. 

FACHRECHTSKONTROLLE:
(Quelle: BLE-Broschüre DüV 2020)

DüV 2020
Bodenzustände vor des Ausbringung beachten! 

Bildquelle:
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• Für Trester wurde aufgrund seines wesentlichen P2O5-Gehaltes 

in der Trockenmasse auch eine Sperrfrist auf Weinbauflächen 

vom 01. Dezember bis 15. Januar ausgesprochen.

 WEINBAU: keine Sperrfristen für Festmiste und Komposte!

ABER der Bodenzustand ist zu beachten!

DüV 2020
Trester unterliegt der Sperrfrist! 

FACHRECHTSKONTROLLE:

(Quelle: BLE-Broschüre DüV 2020)

Bildquelle:
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EBENE FLÄCHEN:

 Innerhalb 4 m zur Böschungsoberkante des 

Gewässers ist eine Zufuhr von Stickstoff-

oder Phosphat-haltigen Stoffen 

(Trester, Miste, Komposte!) nicht zulässig.

 Der erforderliche Abstand reduziert sich auf 1 m, 

wenn für das Aufbringen Geräte verwendet 

werden, die über eine Grenzstreueinrichtung

oder nicht überlappende Ausbringung 

(Streubreite = Arbeitsbreite) verfügen.

 Die Straßenrandseitengräben zählen seit 

2020 in RLP NICHT mehr zu den Gewässern!

Bildquellen: BLE-Broschüre DüV 2020.

DüV 2020
Gewässerabstände bei Trester-Ausbringung beachten! 
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DüV 2020
Gewässerabstände bei Trester-Ausbringung beachten! 

Bildquelle: https://www.der
winzer.at/firmennews/2016/11/im_test_sonderkultur-streuer.html     
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GENEIGTE FLÄCHEN: 
Hier gelten die Abstände immer, unabhängig 
davon, ob ein Gerät mit oder ohne 
Grenzstreueinrichtung ausgestattet ist!

 Innerhalb der ersten 3 m ab Böschungs-

oberkante (BOK) bei einer Steigung von 

mindestens 5 % in den ersten 20 m ab BOK.

 Innerhalb der ersten 5 m ab BOK bei einer 

Steigung von mindestens 10 % 

in den ersten 20 m ab BOK.

 Innerhalb der ersten 10 m ab BOK bei einer 

Steigung von mindestens 15 % 

in den ersten 30 m ab BOK.

Bildquelle: BLE-Broschüre DüV 2020.

DüV 2020
Gewässerabstände bei Trester-Ausbringung beachten! 
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DüV 2020
Gewässerabstände für geneigte Flächen in GeoBox einsehbar! 
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RHEINLAND-PFALZ:
Neues MERKBLATT zur Zwischenlagerung trat heute in Kraft!  

DOWNLOD unter:
www.wasserschutzberatung.rlp.de
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Ein Teil der bereits bekannten Auflagen bleiben erhalten:

 Lagerdauer maximal 6 Monate am selben Platz

 Lagerung auf ebenen, begrünten Flächen                                                                                       
(in Hanglagen bestimmte Vorkehrungen am Mietenfuß)

 50 m Mindestabstand zu Gewässern                                                                                             
(20 m zu nicht ständig wasserführenden Gräben)

 Nach Abfuhr Einsaat von N-zehrenden Pflanzen

 Lagerverbot auf Flächen:                                                                                                                            
Vertragsnaturschutz, Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, 
(Wasserschutzgebiete je nach Rechtsverordnung)  
 online einsehbar im Geobox Viewer!

HINWEIS ADD:
Erfolgt die Lagerung über 6 Monate auf derselben Stelle, wird der Lagerplatz 
zur Anlage nach AwSV* mit entsprechenden baulichen Anforderungen!

*Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

RHEINLAND-PFALZ:
Neues MERKBLATT zur Zwischenlagerung trat heute in Kraft!  

Bildquellen:
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Düngeverordnung 2020 & Landesdüngeverordnung 2021 
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LDüV 2021 
Überblick zu den Gebietskulissen

Nitrat-belastete Gebiete (Rote Gebiete)
• LDüV 2019: 50 % der landwirtschaftlichen Fläche 
• LDüV 2021: 23 % der landwirtschaftlichen Fläche (Weinbau bleibt unverändert!) 

Phosphat-belasteten Gebiete (Eutrophierte Gebiete, Gelbe Gebiete)
• LDüV 2019: kleine Gebietskulisse erstreckte nur um Weiher, Seen, Altrheinarme
• LDüV 2021: größere Gebietskulisse mit 19 % der landwirtschaftlichen Fläche

Unbelastete Gebiete (Grüne Gebiete)
• Im Geobox-Viewer werden die unbelasteten Gebiete nicht grün dargestellt, 

sondern hellgrau (nicht eingefärbt).

• Bundeseinheitliche Neuausweisung der mit Nitrat belasteten Grundwasserkörper 
und mit Phosphat eutrophierten Oberflächenwasserkörper durch die
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Gebietsausweisung (AVV GeA)
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LDüV 2021 
GeoBox-Viewer: Belastete Gebiete im Überblick 
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LDüV 2021 
GeoBox-Viewer: Liegenschaftskarte (Flurstücksnummer)
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ENTSCHEIDUNGSBAUM 

Vorgaben DüV 2020/LDüV RLP 2021 in Abhängigkeit der Gebietskulisse

1. SCHRITT: Suchen Sie für Ihre Parzellen die Gebietskulisse im Geobox Viewer!

Grünes Gebiet Gelbes Gebiet
PHOSPHAT

Rotes Gebiet
NITRAT

Gelbes Gebiet
PHOSPHAT

Rotes Gebiet
NITRAT

Parzelle liegt im: Parzelle liegt im: Parzelle liegt im: Parzelle liegt in beiden Kulissen:

 TRESTER, KOMPOST, MIST, 
STROH, HOLZHÄCKSEL                
P2O5-Düngeplanung bei 
mehr als 30 kg P2O5/ha * a

 P2O5-überversorgte Böden: 
Einjahresgabe 10 kg P2O5/ha! 
Dreijahresgabe 30 kg P2O5/ha!

 P2O5-Bodenbeprobung 
für alle Schläge!

 KEINE Bodenbearbeitung 
in der Gasse vom 
01.08. bis 15.03. 
beim Aufbringen von 
Trester, Kompost, Mist, 
Stroh, Holzhäcksel

 Schläge ab 1 ha:
P2O5-Düngeplanung für 
Trester, Mist, Kompost, 
Stroh, Holzhäcksel

 KEINE Bodenbearbeitung 
in der Gasse vom 
01.08. bis 15.03. 
beim Aufbringen von 
Trester, Kompost, Mist, 
Stroh, Holzhäcksel

 REINE N-DÜNGER:
N-Düngeplanung bei
mehr als 50 kg N/ha * a

 TRESTER, KOMPOST, MIST, 
STROH, HOLZHÄCKSEL                
P2O5-Düngeplanung bei 
mehr als 30 kg P2O5/ha * a

 P2O5-überversorgte Böden: 
Einjahresgabe 10 kg P2O5/ha! 
Dreijahresgabe 30 kg P2O5/ha!

 P2O5-Bodenbeprobung 
für alle Schläge!

 N-Düngeplanung bei
mehr als 50 kg N/ha * a

 REINE N-DÜNGER:
N-Düngeplanung bei
mehr als 50 kg N/ha * a

ALLE N-haltigen Dünger:
N-Düngeplanung bei
mehr als 50 kg N/ha * a

Schläge ab 1 ha:
P2O5-Düngeplanung für 
Trester, Mist, Kompost, 
Stroh, Holzhäcksel

P2O5-überversorgte Böden:
Einjahresgabe 10 kg P2O5/ha! 
Dreijahresgabe 30 kg P2O5/ha!
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LDüV 2021 (01.01.2021)
Nitrat-belastete Gebiete: Zusätzliche Maßnahmen  

 Dokumentationspflicht schon ab einer Betriebsgröße von 1 Hektar, 

wenn die wesentlichen Nährstoffmengen überschritten werden.

 Auf weinbaulich genutzten Flächen dürfen stickstoffhaltige Düngemittel 

(z.B. Trester, Komposte, Miste, Holzhäcksel, Stroh) usw. im Zeitraum 

von 1. August bis zum 15. März NUR aufgebracht werden, wenn im 

gleichen Zeitraum auf der betroffenen Fläche KEINE Bodenbearbeitung erfolgt. 

A U S N A H M E N: 

- Tiefenlockerungen in den Fahrspuren 

ohne wendende oder mischende Bearbeitung  

- Unterstockbodenbearbeitung mit einem Flächenanteil 

von höchstens 25 % des Zeilenabstandes

- flache Saatbeetbereitung für eine Begrünungseinsaat.
Bildquelle: M. Ladach
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LDüV 2021 
Phosphat-belastete Gebiete: Zusätzliche Maßnahmen 

Bildquelle: O. Kurz     

 Vor dem Aufbringen wesentlicher P2O5-Mengen (mehr als 30 kg/ha und Jahr) 

für jeden Schlag Bodenproben gezogen werden.

(Schläge unter 0,5 ha können für die P2O5-Düngebedarfsermittlung 

zu Schlägen von maximal 2 ha zusammengefasst werden.)

 Gemäß DüV 2020 darf auf P2O5-überversorgten Böden 

(> 20 mg P2O5/100 g Boden CAL) darf nur der Entzug nachgeführt werden:

- Einjahresgabe maximal 10 kg P2O5/ha! 

Trester: 4 t/ha (RW: 10 kg P2O5/ha : 2,3 kg P2O5/t Trester)

Grünschnittkompost: 3 t/ha (RW: 10 kg P2O5/ha : 3,2 kg P2O5/t Grünschnittkompost)
Pferdemist: 3 t/ha (RW: 10 kg P2O5/ha : 3,8 kg P2O5/t Pferdemist)

- Dreijahresgabe maximal 30 kg P2O5/ha!

Trester: 13 t/ha (RW: 30 kg P2O5/ha : 2,3 kg P2O5/t Trester)

Grünschnittkompost: 9 t/ha (RW: 30 kg P2O5/ha : 3,2 kg P2O5/t Grünschnittkompost)
Pferdemist: 8 t/ha (RW: 30 kg P2O5/ha : 3,8 kg P2O5/t Pferdemist)
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Ausbringung & Lagerung von Trester gemäß 
Düngeverordnung 2020 & Landesdüngeverordnung 2021

Z u s a t z f o l i e n 
mit Ausweisungsgründen 

für Nitrat- und Phosphat-Gebiete
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LDüV 2021 
GeoBox-Viewer: Nitrat-belastete Gebiete (rote Gebiete)
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LDüV 2021 
Nitrat-belastete Gebiete: Ausweisung nach AVV GeA

STUFE 1
Grundwasser-Messstelle

STUFE 2
Wasserhaushaltsmodell

STUFE 3
Landwirtschaftliches 

Nährstoffmodell

• Erstellung: Thünen-Institut (Basis: 2304 Ortsgemeinden) 
• Grundlage: Agrarstatistik (Erträge, Import organischer Dünger, 

Klärschlamm- und Bioabfallkomposteinsatz, Mineraldüngerstatistik)
• Modellrechnung: verlagerungsgefährdete, landwirtschaftlich 

verursachte N-Überschüsse 

• Erstellung: Forschungszentrum Jülich (Basis: 100 x 100 m Raster) 
• Einflussgrößen: Geologie, Boden, Witterung, Niederschläge, 

Grundwasserneubildung, Nährstoffeinträge aus Siedlungsgebieten
• Modellrechnung: Ermittlung der maximal tolerierbaren N-Salden, 

mit denen die Nitrat-Konzentration von 50 mg/l unterhalb der 
durchwurzelten Zone eingehalten bzw. nicht eingehalten wird.

• Grundlage: 250 Messstellen zur Bestimmung 
der Nitrat-Konzentration im Grundwasser

• Überprüfung 2020: Landesamt für Umwelt Mainz mit BWV-Meldeportal
• Ausblick: Messstellennetz wird zukünftig erweitert! 
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LDüV 2021 
Nitrat-belastete Gebiete: Ausweisung nach AVV GeA

STUFE 1
Grundwasser-Messstelle

STUFE 2
Wasserhaushaltsmodell

STUFE 3
Landwirtschaftliches 

Nährstoffmodell

STUFE 4
Ausweisung 

Nitrat-
belastetes 

Gebiet

Nitrat-Konzentration 
im Grundwasser > 50 mg/l

Verlagerungsgefährdeter, landwirt-
schaftlich bedingter N-Überschuss

(N-Bilanzsaldo) übersteigt 
durchschnittlichen RLP-N-Bilanzsaldo

N-Bilanzsaldo der jeweiligen Gebietes 
führt dazu, dass die Nitrat-Konzentration

im Sickerwasser von 50 mg/l unterhalb der 
durchwurzelten Zone überschritten wird.
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LDüV 2021 
Phosphat-belastete Gebiete (gelbe Gebiete) in der Geobox
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LDüV 2021 
Phosphat-belastete Gebiete: Ausweisung nach AVV GeA

Gesamt-P-Eintrag
in Oberflächengewässer

Beurteilung
biologische 

Qualitätskomponenten

Gesamt-P-Eintrag 
aus Landwirtschaft je 

Einzugsgebiet/Ökoregion

• Grundlage 1: signifikante Nährstoffeinträge aus Landwirtschaft 
in Einzugs- oder Teileinzugsgebieten von Fließgewässern und Seen
(Eintragspfade: Wasser- und Winderosion, Abschwemmung, Dränagen, 

Zwischenabfluss, Grundwasser)
• Grundlage 2: flächenspezifische, landwirtschaftlich bedingte Gesamt-

P-Fracht im Vergleich zur Ökoregion (RLP = Ökoregion Mittelgebirge)

• Einflussgröße: Auswirkung der P2O5-Konzentration auf 
die Gewässerorganismen wie Wasserpflanzen und Algen. 
(Bei zu starken P2O5-Zufuhr kommt es zu einem gesteigerten 
Wachstum, dass bis zur Eutrophierung (=Umkippen) 
des Gewässers führen kann.)

• Grundlage: ca. 120 Messstellen zur Bestimmung 
der Phosphat-Konzentration in Fließgewässern und Seen

• Einflussgrößen: Erosion, Abschwemmung
• Ausblick: Messstellennetz wird zukünftig erweitert! 
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LDüV 2021 
Phosphat-belastete Gebiete: Ausweisung nach AVV GeA

Gesamt-P-Eintrag
in Oberflächengewässer

Beurteilung
biologische 

Qualitätskomponenten

Gesamt-P-Eintrag 
aus Landwirtschaft je 

Einzugsgebiet/Ökoregion

Phosphat-
belastetes 

Gebiet

Messstelle: signifikanter Anteil 
an landwirtschaftlichen P-Einträgen 
durch Erosion und Abschwemmung

in Fließgewässer und Seen

Einzugsgebiet/Teileinzugsgebiet:
Gesamt-P-Eintrag > 20 %
Ökoregion Mittelgebirge: 

P-Fracht im Gewässer > 20 kg P/km² * a

P-Eintrag für zur Überschreitung der 
kritischen P2O5-Konzentration im 

Gewässer und damit zur Beeinträchtigung 
der Indikatorarten ( z. B. Algen)


